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Sind Rauchwarnmelder 
gesetzlich verpfl ichtend?

Wenn Wohngebäude (z.B. Wohnungen, Einfamilienhäuser) 
nach dem 1. Mai 2011 bei der zuständigen Baubehörde ein-
gereicht worden sind, müssen in diesen – entsprechend der 
OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“ – unvernetzte Rauchwarn-
melder installiert werden.

Ein Rauchwarnmelder hilft Brände frühzeitig zu erkennen und alarmiert 
Personen durch ein akustisches Signal, bevor eine tödliche Konzent-
ration von Rauchgasen auftritt. Betrachtet man die Brandtotenstatistik 
aus den Vorjahren wird schnell klar, dass …. 

60 - 70% der Betroffenen in der Steiermark lediglich aufgrund vom 
Zusammenwirken zweier Umstände verstorben sind. Der Brand ist 
ausgebrochen während die Personen geschlafen haben und es waren 
keine Rauchwarnmelder zur Alarmierung installiert.

80 – 90 % der Personen durch die Einwirkung 
von Rauchgasen versterben. Besonders ge-
fährlich sind Rauchgase während des Schla-
fens, da eine unbemerkte Bewusstlosigkeit 
eintreten kann. 

Wichtige Schutzfunktion
während des
Schlafens!

„
“

Rauchwarnmelder gibt es zum Bei-
spiel kostengünstig unter anderem 
in Baumärkten, im Feuerwehr- und 
im Elektrofachhandel sowie im On-
lineshop des Österreichischen Bun-
desfeuerwehrverbandes.

Wo kaufen?

Jahr   Tote

2014     8
2015 10
2016 11
2017 11

Brandtotenstatistik

Steiermark

2014 bis 2017
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Unvernetzte Rauchwarnmelder sind in allen Aufenthaltsräumen – aus-
genommen Küchen – sowie in Gängen, über die Fluchtwege von Auf-
enthaltsräumen führen, anzuordnen. 

Als Aufenthaltsraum versteht man dabei einen Raum, der zum län-
ger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (z.B. Wohn- und 
Schlafraum, Wohnküche, Arbeitsraum).  Nicht dazu zählen Badezim-
mer und Toiletten. 

In den Fällen, in denen die Küche in offener Verbindung mit dem Wohn-
raum steht, ist der Rauchwarnmelder möglichst weit entfernt von der 
Kochstelle im Wohnbereich zu installieren, um Täuschungsalarme mi-
nimieren zu können.

 MINDESTSCHUTZ
Soferne die derzeit gültige gesetzliche Verpfl ichtung zur Installation 
von Rauchwarnmeldern für das Wohngebäude nicht zutrifft, so ist ein 
Mindestschutz bereits gegeben, wenn in Wohnungen bzw. Wohnräumen 
je Geschoss oder je Wohneinheit zumindest ein unvernetzter Rauch-
warnmelder montiert ist. Der Schutzumfang ist in diesem Fall jedoch 
als nicht ausreichend zu bewerten, da bei geschlossenen Türen eine 
Alarmierung oft erst sehr spät erfolgen würde.

Wie viele Rauchwarnmelder 
benötige ich? Wo werden  sie 
montiert?

Die Montage erfolgt an der Decke mittels Schrauben und Dübel. In der 
Regel ist dies problemlos und in kurzer Zeit erledigt. Rauchwarnmelder 
sind möglichst in Deckenmitte anzuordnen und dürfen nicht abgedeckt 
werden (z.B. durch Einrichtungsgegenstände oder Lagerungen). Der 
Mindestabstand zu Wänden, Unterzügen oder raumhohen Einrich-
tungsgegenständen hat dabei 50 cm zu betragen.

Wie werden Rauchwarnmelder 
montiert? Was ist beim Kauf zu 
beachten?

Generell gilt, dass 
hinsichtlich Ins-
tallation, Wartung 
und Handhabung 
die jeweiligen 
Herstelleranga-
ben zu beachten 
sind!

Die handlichen Rauchwarnmelder 
lassen sich auch ohne großes hand-
werkliches Geschick an der Zimmer-
decke montieren.

„
“

EINFACHE MONTAGE

Beim Kauf ist zu beachten, 
dass der Rauchwarnmelder 
über eine CE-Kennzeichnung 
verfügt und der ÖNORM EN 
14604 entspricht. Als zu-
sätzliches Qualitätszeichen 
sollte das Kennzeichen VdS 
angebracht sein. Nach er-
folgter Montage hat eine 
Funktionskontrolle durch 
den Testknopf am Gerät zu 
erfolgen. 

BE-
ACHTEN!
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Vie� eicht sogar 
Ihres?

BeispielTIPP
FÜR KAUF


